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Zur Abgrenzung von Arbeitsunfall nach § 8 Abs. 1 SGB VII und Wegeunfall nach § 8 Abs. 2 
Nr. 1 SGB VII bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der gemeinsamen Fahrt der Alleinge-
sellschafterin und Geschäftsführerin einer GmbH (Unfallverursacherin) und einer Mitarbei-
terin der GmbH (Verletzte) zu einer Niederlassung des Betriebes ereignet. 

 

§ 8 Abs. 1, 2 Nr. 1 SGB VII, 
§§ 109, 108 Abs. 2 SGB VII 
 
Urteil des SG München vom 21.03.2013 – S 24 U 819/11 –  
 
 

Vor dem Hintergrund eines zivilrechtlichen Schadensersatzprozesses der Verletzten (V) gegen 
die Unfallverursacherin (S), den das Arbeitsgericht München ausgesetzt hatte, bis eine sozial-
gerichtliche Entscheidung über das Vorliegen eines Betriebs- oder Wegeunfalls vorliegt, war im 
sozialgerichtlichen Verfahren zwischen dem Versicherer der Unfallverursacherin (Klägerin) und 
der BG (Beklagte) streitig, ob ein Arbeitsunfall nach § 8 Abs. 1 SGB VII oder ein Wegeunfall 
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII anzunehmen ist. 
 
 V war zum Unfallzeitpunkt als Industriekauffrau bei der X-GmbH, deren Alleingesellschafterin 
und Geschäftsführerin S war, beschäftigt. Die X-GmbH hat eine Betriebsstätte in Lechbruck, bei 
der V fast ausschließlich tätig war und zwei weitere Betriebsstätten in München, eine davon in 
Schwabing. V hatte eine regelmäßige und feste Arbeitszeit von 08.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Am 
19.06.2010 beabsichtigten V und S um 08.30 Uhr in der Betriebsstätte in Schwabing an einem 
Team-Meeting teilzunehmen und anschließend auf eine Messe zu gehen. V fuhr deshalb von 
ihrer Wohnung zu der Wohnung der S in Lechbruck, die sich neben der dortigen Betriebsstätte 
befand, mit ihrem eigenen Auto. Von dort fuhren V und S gemeinsam mit dem Firmenfahrzeug 
der S zur Betriebsstätte in Schwabing. Sie hatten vereinbart, sich gegen 07.00 Uhr in der Woh-
nung der S zu treffen. Es wurde dann dort kurz Kaffee getrunken und gemeinsam zur Betriebs-
stätte in München gefahren. Auf dem Weg dorthin ereignete sich der Verkehrsunfall. Die BG er-
kannte den Unfall der V als Wegeunfall an (vgl. S. 2, 3).  
 
Das SG hat ebenfalls einen Wegeunfall angenommen. Die Klage des Versicherers sei zuläs-
sig (vgl. S. 4),  aber nicht begründet. Die konkrete Verrichtung der V zum Zeitpunkt des Unfal-
lereignisses habe nach den objektiven Umständen nicht auf einer betrieblichen Handlungsten-
denz beruht (Hinweis auf die Urteile des BSG vom 10.10.2006 – B 2 U 20/05 R – [UV-Recht Ak-
tuell 006/2007, S. 353-359] und vom 09.11.2010 – B 2 U 14/10 R – [UV-Recht Aktuell 
003/2011, S. 115-123]), sondern V habe sich auf einem Weg zu ihrer versicherten Tätigkeit be-
funden, die sie um 08.30 Uhr in der Niederlassung in Schwabing habe aufnehmen wollen. Bei 
einer regelmäßigen festen Arbeitszeit von 08.30 Uhr bis 17.00 Uhr habe V ihre betriebliche Tä-
tigkeit auch am Unfalltag erst um 08.30 Uhr in der Zweigniederlassung in Schwabing und nicht 
bereits um 07.00 Uhr in der Wohnung der S in Lechbruck aufgenommen. Die gemeinsame 
Fahrt zur Betriebsstätte in Schwabing sei auch nicht deswegen angetreten worden, um noch 
wichtige betriebliche Dinge zu besprechen - deswegen sei auch keine Anweisung der S an V 
zur gemeinsamen Fahrt ergangen -, sondern um Fahrtkosten zu sparen und aus Bequemlich-
keit für V. Es liege daher eine versicherte Tätigkeit i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII und kein Be-
triebsweg nach § 8 Abs. 1 SGB VII vor (vgl. S. 5, 6).       

 
Das Sozialgericht München hat mit Urteil vom 21.03.2013 – S 24 U 819/11 –  
wie folgt entschieden: 
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